
3. Dritter Rechtsmittelgrund: Ersetzung der Begründung durch 
das Gericht. Der Rechtsmittelführer macht zum einen gel
tend, dass die haushaltsrechtliche Begründung der ADB erst 
im Laufe der mündlichen Verhandlung genannt worden sei, 
und zum anderen, dass diese Begründung von derjenigen 
abweiche, die dem Rechtsmittelführer in der seine Be
schwerde zurückweisenden Entscheidung gegeben worden 
sei (und die vom Gericht im Übrigen für unzureichend er
achtet worden sei). Nach der Rechtsprechung stehe es dem 
Gericht nicht zu, das etwaige Fehlen einer Begründung aus
zugleichen oder die Begründung der Kommission zu ergän
zen, indem es Gesichtspunkte hinzufüge oder ersetze, die 
sich nicht aus der angefochtenen Entscheidung selbst 
ergäben. 

4. Vierter Rechtsmittelgrund: Offensichtlicher Beurteilungsfehler 
insofern, als das Gericht für den öffentlichen Dienst den den 
Grundsatz der Gleichbehandlung betreffenden Klagegrund 
deswegen zurückgewiesen habe, weil der Rechtsmittelführer 
nicht dargetan habe, dass eine ungerechtfertigte Ungleichbe
handlung vorgelegen habe. Der Rechtsmittelführer habe aber 
dargetan, dass die in Rede stehende Ungleichbehandlung 
nicht durch die Einführung des Euro gerechtfertigt gewesen 
sei, was die ursprüngliche Begründung für die Zurückwei
sung der Beschwerde gewesen sei. 

Klage, eingereicht am 23. Juni 2011 — Régie Networks und 
NRJ Global/Kommission 

(Rechtssache T-340/11) 

(2011/C 282/53) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerinnen: Régie Networks (Lyon, Frankreich) und NRJ Global 
(Paris, Frankreich) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte B. Ge
neste et C. Vannini) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerinnen beantragen, 

— die Haftung der Europäischen Union festzustellen, für 

— die Rechtswidrigkeit der Entscheidung der Europäischen 
Kommission vom 10. November 1997 über die staatli
che Beihilfe N 679/97, 

— die Untätigkeit der Kommission im Anschluss an die 
Feststellung dieser Rechtswidrigkeit, die im Schreiben 
vom 8. Mai 2003 an die französischen Behörden ver
merkt worden ist; 

— die Europäische Kommission zum Ersatz des vollständigen 
Schadens, der den Klägerinnen durch die in der Klage ge
nannten Pflichtverletzungen entstanden ist, zu verurteilen, 
der Folgendes umfasst: 

— die für den Zeitraum vom 1. Januar 1998 bis zum 31. 
Dezember 2000 entrichtete Steuer, 

— die Anwaltshonorare für das gerichtliche Verfahren zur 
Erstattung der für den Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis 
zum 31. Dezember 2002 entrichteten Steuer, 

— die Anwaltshonorare für das vorliegende gerichtliche 
Verfahren; 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klägerinnen stützen ihre Klage auf zwei Klagegründe: 

1. Erster Klagegrund: Pflichtverletzung aufgrund der Rechtswid
rigkeit der Entscheidung der Kommission vom 10. Novem
ber 1997. Die Kommission habe im Rahmen der Prüfung 
der Beihilferegelung für den Hörfunk im Jahr 1997 erklärt, 
dass diese im Einklang mit den Vorschriften des Vertrags 
stehe, ohne jedoch die Finanzierungsweise dieser Beihilfe
regelung zu prüfen, obwohl sie aufgrund einer gefestigten 
einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs dazu ver
pflichtet gewesen wäre, da es sich dabei um einen integralen 
Bestandteil der betreffenden Beihilferegelung gehandelt habe. 
Daher sei die Entscheidung der Kommission rechtswidrig 
und stelle eine Pflichtverletzung dar, die die außervertragliche 
Haftung der Europäischen Union begründe. 

2. Zweiter Klagegrund: Verletzung des Grundsatzes der ord
nungsgemäßen Verwaltung, da die Kommission es im Jahr 
2003 unterlassen habe, die schädlichen Folgen ihrer Ent
scheidung von 1997 zu beheben. Die Kommission habe 
die Rechtswidrigkeit ihrer Entscheidung vom 10. November 
1997 spätestens am 8. Mai 2003 festgestellt. An diesem Tag 
habe die Kommission ein Schreiben an die französischen 
Behörden gerichtet, in dem sie erklärt habe, dass die Finan
zierungsweise der Beihilferegelung für den Hörfunk, wie sie 
zuletzt in der Entscheidung vom 10. November 1997 ge
nehmigt worden sei, gegen die Vertragsvorschriften verstoße. 
Die Kommission habe jedoch keine Maßnahmen ergriffen, 
um der festgestellten Rechtswidrigkeit abzuhelfen. Die Klä
gerinnen sind daher der Ansicht, dass die Kommission da
durch, dass sie nicht die schädlichen Folgen ihrer im Jahr 
1997 erlassenen rechtswidrigen Entscheidung beseitige, den 
Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung verletze — ei
nen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts — und dass 
diese Unterlassung daher die Haftung der Europäischen 
Union begründe. 

Klage, eingereicht am 7. Juli 2011 — Makhlouf/Rat 

(Rechtssache T-359/11) 

(2011/C 282/54) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Kläger: Hafez Makhlouf (Damas, Syrien) (Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte P. Grollet und G. Karouni) 

Beklagter: Rat der Europäischen Union
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Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Verordnung (EU) Nr. 442/2011 des Rates vom 9. Mai 
2011 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 
Syrien für nichtig zu erklären, soweit sie den Kläger betrifft; 

— den Beschluss 2011/273/GASP des Rates vom 9. Mai 2011 
über restriktive Maßnahmen gegen Syrien für nichtig zu 
erklären, soweit er den Kläger betrifft; 

— den Durchführungsbeschluss 2011/302/GASP des Rates 
vom 23. Mai 2011, mit dem der Anhang des Beschlusses 
2011/273/GASP durch die im Anhang des Beschlusses vom 
23. Mai enthaltene Fassung ersetzt wird, für nichtig zu er
klären, soweit er den Kläger betrifft; 

— dem Rat der Europäischen Union nach den Art. 87 und 91 
der Verfahrensordnung des Gerichts die Kosten aufzuerle
gen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Der Kläger stützt seine Klage auf sechs Klagegründe: 

1. Erster Klagegrund: Verletzung der Verteidigungsrechte und 
des Rechts auf ein faires Verfahren. Der Kläger macht gel
tend, seine Verteidigungsrechte seien verletzt worden, da ihm 
die in Rede stehenden Sanktionen auferlegt worden seien, 
ohne dass er zuvor angehört worden sei, ohne dass er eine 
Gelegenheit gehabt habe, sich zu verteidigen und ohne dass 
ihm die Umstände bekannt gewesen seien, aufgrund deren 
diese Maßnahmen getroffen worden seien. 

2. Zweiter Klagegrund: Verstoß gegen die in Art. 296 Abs. 2 
AEUV niedergelegte Begründungspflicht. Der Kläger rügt, 
dass der Rat restriktive Maßnahmen gegen ihn erlassen habe, 
ohne ihm die Gründe mitzuteilen und ihm so seine Vertei
digung zu ermöglichen. Der Kläger rügt, dass der Beklagte 
sich auf eine allgemeine und stereotype Formulierung be
schränkt habe, ohne die sachlichen und rechtlichen Um
stände, von denen die Rechtmäßigkeit seines Beschlusses 
abhänge, sowie die Erwägungen, die ihn zu diesem Beschluss 
veranlasst hätten, genau zu bezeichnen. 

3. Dritter Klagegrund: Verstoß gegen die Gewährleistung des 
Anspruchs auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz. Der 
Kläger macht geltend, dass er nicht nur nicht vor dem Rat 
sachgerecht Stellung habe nehmen können, sondern dass er 
auch nicht in der Lage sei, seine Klage vor dem Gericht 
sachgerecht zu führen, da im angefochtenen Beschluss kei
nerlei Hinweis auf die ihm zugrunde liegenden spezifischen 
und konkreten Gründe zu finden sei. 

4. Vierter Klagegrund: Verletzung des allgemeinen Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit. 

5. Fünfter Klagegrund: Verletzung des Rechts auf Eigentum, da 
die restriktiven Maßnahmen und insbesondere das Einfrieren 
der Gelder einen unverhältnismäßigen Eingriff in sein Grund
recht, frei über sein Vermögen zu verfügen, darstelle. 

6. Sechster Klagegrund: Verletzung des Rechts auf Privatsphäre, 
da das Einfrieren der Gelder und die Einschränkung des 
Rechts auf Freizügigkeit ebenfalls einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in sein Grundrecht darstelle. 

Klage, eingereicht am 12. Juli 2011 — Arla Foods/HABM — 
Artax (Lactofree) 

(Rechtssache T-364/11) 

(2011/C 282/55) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Arla Foods AMBA (Viby J, Dänemark) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwältin J. Hansen) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Artax 
Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs AG (Linz, Österreich) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 18. April 2011 in der Sache 
R 1357/2009-2 aufzuheben und die eingetragene Gemein
schaftsmarke Nr. 4 647 533 für Waren der Klassen 5, 29, 
30 und 32 gemäß der Entscheidung der Nichtigkeitsabtei
lung vom 11. September 2009 für nichtig zu erklären; 

— dem Beklagten und der anderen Beteiligten im Verfahren vor 
der Beschwerdekammer die Kosten des Nichtigkeitsverfah
rens, des Beschwerdeverfahrens und des Klageverfahrens auf
zuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: Bildmarke „Lactofree“ für Waren der Klassen 5, 29, 30 
und 32 — Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 4 647 533. 

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Andere Beteiligte im Verfahren 
vor der Beschwerdekammer.

DE C 282/26 Amtsblatt der Europäischen Union 24.9.2011


